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	Prüfaspekt
	Das ist wichtig
	Geklärt?

	Wo sind die personenbezogenen Informationen zu finden bzw. veröffentlicht?
	· Schauen Sie sich konkret an, wo Sie etwa einen Bericht oder Informationen zu Aufgaben einer Person oder ein Foto bzw. Video finden. Wie präsent etwas veröffentlicht ist, kann auch für Ihre Einschätzung relevant sein.
· Auch wenn die Daten in sozialen Netzwerken veröffentlicht sind, ist Ihr Unternehmen nicht aus der Verantwortung. Werfen Sie ggf. auch einen Blick in Nutzungsbedingungen. Eventuell sind dort bestimmte Anforderungen festgelegt, etwa auch zur Zustimmung von Veröffentlichungen.
	|_| Ja |_| Nein

	Um welche personenbezogenen Daten handelt es sich?
	· Schauen Sie, inwieweit es sich um „normale“ personenbezogene Daten handelt. Geht es um Videos, sollten Sie sich diese anschauen. Denn der Inhalt kann dem Datum „Video“ eine ganz andere Qualität geben.
· Sind Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO im Spiel, steigen die Anforderungen. Das gilt nicht nur für die Rechtsgrundlage an sich, wo meist nur die Einwilligung infrage kommen dürfte. Auch an den Schutz der Daten müssen höhere Anforderungen gestellt werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Wie schutzwürdig bzw. sensibel sind die Informationen?
	· Je nach Datenart, Verwendungszweck oder sonstigen Umständen können auch personenbezogene Daten einen erhöhten Schutzbedarf mit sich bringen. Denken Sie etwa an eine private Handynummer. Die kann für Belästigungen genutzt werden.
· Sind Daten aus Ihrer Sicht sensibel, sollten Sie schnellstens klären, weshalb eine Berechtigung zur Veröffentlichung besteht.
	|_| Ja |_| Nein

	Zu welchem Zweck sind die Informationen veröffentlicht?
	· Der Zweck ist für Sie eine wichtige Information. Daran knüpft z. B. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung an.
· Erschließt sich Ihnen der Zweck nicht von selbst, fragen Sie bei den zuständigen Kollegen nach.
	|_| Ja |_| Nein

	Liegt eine Rechtsgrundlage vor?
	· Die Rechtsgrundlage muss sich aus Art. 6 Abs. 1 DSGVO ergeben. Geht es um Beschäftigte, kommen in erster Linie die Varianten Vertragserfüllung, überwiegendes berechtigtes Interesse oder Einwilligung in Betracht.
· Sehr selten greifen die Ausnahmen des § 23 Kunsturhebergesetz, sodass keine Einwilligung erforderlich wäre. 
· Stellen Sie keine Vermutungen an. Fragen Sie bei den Verantwortlichen nach, worauf die Verarbeitung basiert.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind ggf. erforderliche Einwilligungen eingeholt und dokumentiert?
	· Geht es um Sensibles oder für die Beschäftigung nicht Erforderliches, bleibt in der Regel nur die Einwilligung des Betroffenen. Gerade bei Fotos oder Videos ist die Einwilligung meist unerlässlich.
· Für die Einwilligung von Beschäftigten gelten Besonderheiten. Neben Art. 7, 8, 4 Nr. 11 DSGVO ist auch § 26 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz relevant.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind die betreffenden Mitarbeiter über die Verarbeitung informiert?
	· Transparenz muss sein, und zwar bevor die Verarbeitung durchgeführt wird. Klären Sie, wie man das sicherstellt.
· Prüfen Sie, inwieweit der Transparenz im Umfang des Art. 13 DSGVO Rechnung getragen wird.
	|_| Ja |_| Nein

	Wie lange werden die Daten verarbeitet?
	· Veröffentlichungen sind nicht für immer und ewig möglich. Sind personenbezogene Daten im Spiel, müssen diese etwa bei Zweckentfall gelöscht werden. Prüfen Sie die Vorgaben des Art. 17 DSGVO.
· Hinterfragen Sie gerade bei Fotos (z. B. bei Ansprechpartnerseiten), wie man gewährleistet, dass diese beim Mitarbeiteraustritt entfernt werden. Hier muss das umgehende Löschen gewährleistet sein.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten gewahrt?
	· Bedenken Sie, dass bei allen Verarbeitungen die Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 DSGVO gelten. Die enthaltenen Grundsätze sind auch bei Veröffentlichungen zu beachten.
· Haben Sie insbesondere ein Auge auf die Grundsätze der Zweckbindung und der Datenminimierung. Nur weil Daten vorhanden sind, etwa für einen anderen Zweck, dürfen diese nicht für eine Veröffentlichung verwendet werden.
	|_| Ja |_| Nein
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